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Die Abgeordneten zum Nationalrat Renoldner q Freunde und Freun
dinnen haben am 22. März 1994 unter der Nr. 6333/J an mich eine 
schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Information 
der von der ZOG-Novelle 1994 betroffenen Wehrpflichtigen gerich
tet, die folgenden Wortlaut hat: 

U010 Werden Sie dafür sorgen, daß die betroffene Personengruppe, 
nämlich alle Wehrpflichtigen, die vor dem 10. 3. 1994 taug
lich erklärt wurden, jedoch noch nicht einberufen wurden, 
schriftlich bis spätestens 31. März 1994 von der für sie so 
entscheidenden Änderung ihrer rechtlichen Lage informiert 
werden? 

2. Mit welchen Mitteln werden Sie dies tun? 

3. Wenn nein, warum nicht?OD 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Die gegenständliche Angelegenheit fällt nicht in meine 
Vollzugskompetenz. 

Ich verweise daher lediglich auf die Beantwortung der gleich

lautend an den Herrn Bundesminister für Inneres gerichteten 
parlamentarischen Anfrage Nr. 6332/J. 
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